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Antrag auf Änderung des Beschlusses SP69-E045 

 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlamentes, 

 

Das Studierendenparlament möge beschließen, den Beschluss SP69-E045 

wie folgt zu ändern: 

 

Ändere § 33 Abs. 2 Satz 2: 

 

"Der Entwurf ist den Mitgliedern des Studierendenparlamentes mindestens 

6 Wochen vor Beschluss vorzulegen." 

 

In: 

 

"Der Entwurf ist den Mitgliedern des Studierendenparlamentes mindestens 

6 Wochen vor der Sitzung des Studierendenparlaments vorzulegen." 

 

Begründung: 

 

Die Anmerkung der Rechtsabteilung, dass ja in der Sitzung nicht zwingend 

ein Beschluss erfolgen muss, da dieser auch vertagt werden kann, wird mit 

dieser Änderung umgesetzt. 

 

Viele Grüße 
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